
Allgemeine Reisebedingungen  
Klare Vertragsverhältnisse sollen dazu beitragen, Sie als Kunden zufrieden 
zu stellen. Die Allgemeinen Reisebedingungen, die Sie aufmerksam lesen 
sollten, regeln unsere gemeinsamen vertraglichen Beziehungen auf der 
Grundlage des Reiserechts (§§ 651 a BGB ff) und des Gesetzes zur Rege-
lung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbeziehungen.  
1. Abschluss des Reisevertrages  
a) Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an.  
b) Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich erfolgen. 
Die Anmeldung wird durch Sie auch für alle in der Anmeldung mit aufge-
führten Reiseteilnehmern vorgenommen. Für deren Vertragsverpflichtun-
gen stehen Sie wie für Ihre eigenen Verpflichtungen ein.  
c) Der Vertrag kommt durch unsere Annahme, d.h. durch unsere Reisebe-
stätigung zustande. Die Reisebestätigung, die keiner bestimmten Form 
bedarf, erhalten Sie über Ihr Reisebüro oder durch uns. Mit der Reisebe-
stätigung erhalten Sie sämtliche Reiseunterlagen, soweit erforderlich.  
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, 
handelt es sich um unser neues Angebot an Sie, an das wir für die Dauer 
von zehn Tagen gebunden sind. Wenn Sie innerhalb dieser Bindungsfrist 
uns nicht mitteilen, dass Sie mit den Änderungen nicht einverstanden 
sind, kommt der Vertrag auf der Grundlage des neuen Angebotes zustan-
de. Hierbei gilt Abschnitt b) sinngemäß.  
2. Zahlung  
a) Nach Abschluss des Reisevertrages sind 10 % des Reisepreises zu 
zahlen. Bei einem Reisepreis unter 30,– € pro Person ist der volle Reise-
preis mit der Bestätigung zu zahlen.  
b) Der Restbetrag ist ohne gesonderte Aufforderung in voller Höhe bis 
zehn Tage vor Reisebeginn fällig.  
c) Vertragsabschlüsse innerhalb von zwei Wochen vor Reisebeginn ver-
pflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des gesamten Reiseprei-
ses gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen und Aushän-
digung des Sicherungsscheines im Sinne des § 651 k BGB.  
d) Die Verpflichtung zur Aushändigung eines Sicherungsscheines besteht 
nicht, wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernach-
tung einschließt und der Reisepreis 75,– € nicht übersteigt.  
3. Unsere Leistungen  
a) Die vertraglichen Leistungen richten sich nach der Leistungsbeschrei-
bung (Prospekt/Zeitungsausschreibung etc.) sowie den Reiseunterlagen 
(Reiseanmeldung bzw. Reisebestätigung).  
b) Nebenabreden, besondere Vereinbarungen und Zusatzwünsche sollen 
in die Reiseanmeldung und Reisebestätigung aufgenommen werden.  
4. Preisänderungen  
Wir können vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5% 
des Gesamtreisepreises verlangen, wenn sich die Preise der Leistungsträ-
ger nach Vertragsschluss nachweisbar und unvorhergesehen erhöht 
haben. Bei Preiserhöhungen vier Monate nach Vertragsabschluss von 
mehr als 5% des Gesamtreisepreises kann der Reisende kostenlos zurück-
treten.  
5. Leistungsänderungen  
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuch-
ten Reise nicht beeinträchtigen.  
6. Rücktritt des Kunden  
a) Nach dem jederzeit möglichen Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, 
grundsätzlich pauschal folgende Entschädigungen zu zahlen:  
Erfolgt der Rücktritt bis 30 Tage vor Reisebeginn, 5% (mind. 10,– €) des 
Gesamtpreises, 29 – 21 Tage vor Reisebeginn = 20% des Gesamtpreises, 
21 – 15 Tage vor Reisebeginn = 40% des Gesamtpreises, 15 – 7 Tage vor 
Reisebeginn = 50 %, ab 6 Tage vor Reisebeginn fallen 80% des Gesamt-
preises als Stornokosten an. Bei Tagesfahrten, deren einzige Leistung die 
Busfahrt ist, fallen bis 5 Tage vor Reisebeginn keine Stornokosten an. 
Danach berechnen wir 50%. Es werden keine Rückerstattungen bei Nicht-
erscheinen gewährt.  
b) Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Reiserücktritts-
kostenerklärung beim Reisebüro Richters bzw. beim Reiseveranstalter. 
Dem Reisenden wird der schriftliche Rücktritt empfohlen.  
c) Wir empfehlen ausdrücklich den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung bzw. eines Stornoschutzes.   
7. Änderungen auf Verlangen des Reisenden  
Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluss Änderungen oder Umbu-
chungen, so kann der Reiseveranstalter ein Bearbeitungsentgelt von 15,– 
€ verlangen, soweit er nicht eine höhere Entschädigung nachweist, deren 
Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von dem 
Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was 
der Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistun-
gen erwerben kann.  
8. Ersatzreisende  
Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen 
lassen, sofern dieser den besonderen Reiseerfordernissen genügt und 
seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anord-
nungen entgegenstehen. Die durch die Teilnahme des Dritten entstehen-
den Mehrkosten, mindestens jedoch 15,– €, pauschal und ohne weiteren 
Nachweis, hat der Reisende zu tragen.  
 
 

9. Reiseabbruch 
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre 
der Reisenden liegt (z.B. Krankheit), so ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, bei den Leistungsträgern die Erstattung ersparter Aufwendung zu 
erreichen. Dies gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen 
sind oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen.  
10. Störung durch den Reisenden  
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der 
Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass seine weitere 
Teilnahme für den Reiseveranstalter und/oder die Reiseteilnehmer nicht 
mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sach-
lich begründete Hinweise hält Dem Reiseveranstalter steht in diesem Falle 
der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und 
Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) erge-
ben. Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt.  
11. Mindestteilnehmerzahl  
Ist in der Beschreibung der Reise ausdrücklich auf eine Mindestteilneh-
merzahl hingewiesen, so kann der Reiseveranstalter bis zu 10 Tagen vor 
Reisebeginn von dem Reisevertrag zurücktreten, wenn die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht wird. Ansonsten beträgt die Mindestteilnehmer-
zahl 20 Personen, bei den Reisen für Preisbewusste 35 Personen. Der 
Reiseveranstalter ist zur unverzüglichen Information des Reisenden ver-
pflichtet. Die Rücktrittserklärung muss dem Reisenden unverzüglich  
übermittelt werden. Der von dem Reisenden gezahlte Betrag ist unverzüg-
lich zurückzuerstatten.  
12. Kündigung infolge höherer Gewalt  
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch 
nicht vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhen, Epidemien, 
hoheitliche Anordnung (Entzug der Landrechte, Grenzschließungen), 
Naturkatastrophen, Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichge-
wichtige Fälle berechtigen beide Teile zur Kündigung.  
b) Im Falle der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder 
noch zu erbringende Reiseleistungen eine nach §471 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zu bemessende Entschädigung verlangen.  
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfalle zur Rückbeförderung 
verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit umfasst. In jedem Fall 
hat er die zur Durchführung der Vertragsaufhebung erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen.  
d) Die Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit dies im Vertrag mit um-
fasst sind, tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat der 
Reisende zu tragen.  
13. Gewährleistung und Abhilfe  
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende 
Abhilfe verlangen, sofern diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reisemangels bzw. 
einer gleichwertigen Ersatzleistung.  
b) Der Reisende kann eine Herabsetzung des Reisepreises verlangen, 
wenn er den oder die Reisemängel bei dem Reiseleiter, oder falls ein 
Reiseleiter nicht erreichbar ist, bei dem Reiseveranstalter direkt anzeigt, 
soweit nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber 
dem Reiseveranstalter unzumutbar machen. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprüche auf Herab-
setzung des Reisepreises zu.  
c) Ist die Reise mangelhaft und leistet der Reiseveranstalter nicht inner-
halb der von dem Reisenden bestimmten angemessenen Frist Abhilfe, so 
kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderli-
chen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn 
der  
Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder ein besonderes Interesse 
des Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfertigt.  
d) Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist 
nutzlos, so kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Die Fristset-
zung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder 
die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend, wenn dem Reisenden die Reise 
infolge eines Mangels aus wichtigem und dem Reiseveranstalter erkenn-
baren Grund nicht zuzumuten ist.  
e) Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte 
oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringende Reiseleistungen eine 
Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert der er-
brachten Reiseleistungen sowie der Gesamtreisepreis und der Wert der 
vertraglich vereinbarten Reiseleistungen maßgeblich (vgl. § 471 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches). Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu 
erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse haben. 
Der Reiseveranstalter hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die 
infolge der Vertragsaufhebung notwendig sind. Ist die Rückbeförderung 
vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der Reiseveranstalter auch für diese 
zu sorgen und die Mehrkosten zu tragen.  
f) Beruht der Reisemangel auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter 
zu vertreten hat, so kann der Reisende auch Schadensersatz verlangen.  
14. Mitwirkungspflicht des Reisenden  
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unterneh-
men, um eventuelle Schäden gering zu halten. Die Ziffern 10 und 13 sind 
zu beachten.  
15. Haftungsbeschränkungen  
a) Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschä-
den sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, aa) soweit ein 
 

Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird, oder ab) wenn der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist. b) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen 
beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschrän-
kungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Reiseveranstalter 
gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf 
beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.  
c) Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichtete Schadensersatzansprü-
che aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei Sachschäden bis 4.000,– 
€. Übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung  
für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. 
Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisendem und Reise. 
Dem Reisenden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der 
Abschluss einer Reiseunfall- oder Reisegepäckversicherung empfohlen.  
16. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung  
a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistungen, nachträglicher Un-
möglichkeit und wegen Verletzung von Nebenpflichten hat der Reisende 
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der 
Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf 
der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn der Rei-
sende eine genannte Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten 
konnte.  
b) Ansprüche des Reisenden wegen mangelhafter Reiseleistungen, nach-
träglicher Unmöglichkeit und wegen Verletzung von Nebenpflichten ver-
jähren in sechs Monaten nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseende.  
c) Macht der Reisende nach vertraglich vorgesehenem Reiseende Ansprü-
che innerhalb eines Monats geltend, so ist die Verjährung solange ge-
hemmt, bis der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist.  
17. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten  
a) Der Reiseveranstalter weist auf Pass-, Visumerfordernisse und gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten in dem von ihm herausgegebenen und dem 
Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt oder durch Unterrichtung 
vor der Buchung einschließlich zwischenzeitlicher Änderungen insbeson-
dere vor Vertragsabschluss und vor Reisebeginn hin, die für das jeweilige 
Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne Besonderheiten wie Doppel-
staatsbürgerschaft etc. gelten.  
b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reise-
veranstalter hat der Reisende die Voraussetzungen für die Reise zu schaf-
fen, sofern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich  
zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat.  
c) Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die 
Reise Schwierigkeiten, die auf das Verhalten des Reisenden zurückzufüh-
ren sind (z.B. keine Beschaffung des erforderlichen Visums), so kann der 
Reisende nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen 
folgenlos in Anspruch nehmen. Insofern gelten die Ziff. 6 (Stornierung) 
und 9. (Reiseabbruch infolge von Gründen, die der Reisende zu vertreten 
hat) entsprechend.  
18. Zusammenarbeit mit befreundeten Busunternehmen  
Reisen können termingleich mit einem uns befreundeten Veranstalter 
angeboten werden. Bei zu geringen Teilnehmerzahlen besteht die Mög-
lichkeit, die Fahrten zusammenzulegen und von einem anderen Reisever-
anstalter durchführen zu lassen. In diesem Falle besteht kein Anspruch 
auf Kostenerstattung, wenn die in der Reiseausschreibung aufgeführten 
Leistungen erfüllt werden.  
19. Gepäckbeförderung  
Alle Gegenstände, die der Reisende während der gebuchten Fahrt benö-
tigt, werden kostenlos befördert. Sperriges Gepäck und Geräte aller Art 
können nicht mitgeführt werden. Wir bitten Sie, die Gepäckstücke selbst 
ausreichend zu kennzeichnen. Tiere können nicht mitgenommen werden.  
20. Reiseleitung, Betreuung  
Die Reiseleitung übernimmt in der Regel der Busfahrer bzw. ein besonde-
rer Reiseleiter. In einigen Zielorten bemühen sich auch örtliche Reiseleiter 
oder unsere Vertretungen um unsere Gäste..  
21. Gerichtsstand  
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen Sitz verklagen.  
b) Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohn-
sitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, dass die Klage sich gegen 
Vollkaufleute oder Personen richtet, die nach Abschluss des Vertrages 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt 
haben oder  
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveran-
stalters maßgeblich.  
22. Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet grundsätzlich nicht 
die Unwirksamkeit des Reisevertrages im übrigen.  
23. Allgemeines  
Die Berichtigung von Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern bleibt 
vorbehalten.  
24.Veranstalter  
Richters Reisen GmbH, Veldhauser Straße 296, 48527 Nordhorn  
Sollte bei den Leserbusreisen ein anderer Veranstalter tätig sein, verwei-
sen wir gesondert bei der Reiseausschreibung im Prospekt und der Bestä-
tigung darauf hin. 
 

 


